
 

 

HOCHSCHULSTADT 
GEISENHEIM 
 

DER MAGISTRAT        
 

Geisenheim    
Johannisberg  
Marienthal 
Stephanshausen 

 

 

facebook  

instagram 

0171-5401716 

 
Bankverbindungen der Stadtkasse Geisenheim 

 
Nassauische Sparkasse Geisenheim: 

BIC:NASSDE55XXX IBAN: DE89 5105 0015 0450 0000 00 
Rheingauer Volksbank eG Geisenheim: 

BIC:GENODE51RGG IBAN: DE93 5109 1500 0000 0176 71 
 

STEUER-Nr. 04022620940 
 
 
 

 
 

 

 

   

Hochschulstadt Geisenheim  Postfach 11 55  65358 Geisenheim  Dienstgebäude: Winkeler Straße 46 

 
 
Hochschulstadt Geisenheim 
Rüdesheimer Straße 48 
65366 Geisenheim 

 Bauamt 
 
 

 06722 / 701-0 
 06722 / 701-189 (Durchwahl) 
 Ihre Behördennummer 115 
 06722 / 701-120 
 06722 / 701-289 (Fax-Durchwahl) 
 stadtverwaltung@geisenheim.de 
 sebastian.bakalo@geisenheim.de 
Internet: www.geisenheim.de 
 

 
Servicezeiten: 
Mo. - Fr. von 8:00 bis 12:00 Uhr und  
nach Terminvereinbarung 
 

 
Antrag auf Förderung einer Photovoltaikanlagen als „Balkonkraftwerk“ 

 
Objektangaben: 
 

 
 

  
 

Straße / Hausnummer  Geplanter Standort 
(Balkon, Garagendach, etc.) 

   
Eigentumsverhältnis:   

  Wattleistung des Wechselrichters 
Mieter/-in ☐  (300 / 600 / 800 Watt) 

Eigentümer/-in ☐   

 
Antragsteller:  
 

   
 

Nachname, Vorname  Straße / Hausnummer 
 
 

   
 

PLZ Ort 
 

 Telefon (privat) 
 
 

   
 

Telefon (mobil)  Kontoinhaber 
 
 

   
 

E-Mail   IBAN 
 
 



-   2   - 
 

 

Mit der nachfolgenden Unterschrift erkenne ich die „Richtlinie zur Förderung von Photovoltaikanlagen als 
„Balkonkraftwerk“ in der Fassung 05/2024“ an. 
 
Die Fördersumme soll auf das angegebene Konto überwiesen werden. 
 

Datum und Unterschrift Antragssteller___________________________________ 
 
 
 
Durch das Bauamt Geisenheim auszufüllen: 
 
 
Die Förderzusage wird erteilt  ☐ 

Es wird eine Förderzusage über  _________ € erteil 

Mit der Maßnahme darf ab dem  _________ begonnen werden. 

Das Maßnahmenende muss bis zum  _________ abgeschlossen sein.  

(in der Regel 6 Monate nach Maßnahmenbeginn) 

Die Dokumentation ist bis zum  _________ vorzulegen.  

(in der Regel 1 Monate nach Maßnahmenende) 

 
Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage der Dokumentation und Prüfung durch das Bauamt der 

Hochschulstadt Geisenheim. 

 
Eine Förderzusage kann nicht erteilt werden  ☐ 

Begründung: 

 

 

 

 
 
Prüfung des Antrags 
 

Antrag geprüft:  

 

Antragsfreigabe 

IV/4 / Unterschrift 

 

 Bauamtsleitung Unterschrift 

 
 
Prüfung der Dokumentation  
 

Dokumentation geprüft:  

 

Auszahlungsfreigabe 

IV/4 / Unterschrift 

 

 Bauamtsleitung Unterschrift 

 


